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Mitteilungen des Eidg. Oberkriegskommissariates

Änderung der administrativen Weisungen des Oberkriegskomissari'afes Nr. 2, gü/tig afo /. Januar /957.
Verpflegungswesen, Ziffer 5 d Um rech nungspreise

Ab ./. Mai 4957 beträgi der Umrechnungspreis für F/eisch Fr. /.10 /e Portion zu 250 g.

Richtpreise für die Beschaffung von Lebensmitteln und Fourage
ausserhalb der Waffenplätze

gültig für die Monate Juli und August 1957

Brot 2 Rp. per kg Ruc/ifcrot unter dem ortsüblichen Detadverkaufsprels.
Die Preisermässigung von 2 Rp. per kg Ruchbrot gilt auch bei Lieferung von Brot an
mobilisierende und demobilisierende Truppen auf den Waffenplätzen durch Liefe-
ranten, die für Lieferung bei K.Mob, vorgesehen, aber nicht Waffenplatzlieferanten
sind.

Fleisch bis Fr. 4.60 per kg frisches Fleisch von inländischen Kühen der Kategorie 44 C
(höchstens 20 % Knochen).

Käse a) Emmentaler- oder Greyerzerkäsc, vollfett:
Fr. 5.42 per kg
bei Bezug in ganzen Laiben bei Mitgliedern der Schweizerischen Käseunion AG;
Fr. 5.50 per kg
bei Bezug in ganzen Laiben bei Grossisten die nicht Mitglieder der Schweizeri-
sehen Käseunion sind.
Kleingeschäfte sind nicht in der Lage, den Käse zu diesen Preisen zu liefern.'
In Ausnahmefällen kann bei Kleinbezügen (Käse im Anschnitt) bis 45 Rp. per kg
mehr bezahlt werden,

b) Tilsiterfcdse (nur für Bezüge bei Grossisten):
Fr. 5.09 per kg bei Bezug von I Laib zu ca. 4 kg;
Fr. 4.99 per kg bei Bezug von 2—5 Laiben zu ca. 4 kg;
Fr. 4.94 per kg bei Bezug von 6—11 Laiben zu ca. 4 kg;
Fr. 4.89 per kg bei Bezügen unter 250 kg rollenweise (1 Rolle ca. 50 kg).

Diese Preise verstehen sich franko Frachtgut Empfangsstation (nur Talbahnstation),
sofern die Fracht bei Stückgut Fr. 8.— per 100 kg nicht übersteigt. Eine diesen Betrag
übersteigende Mehrfracht fällt zu Lasten des Käufers.

Butter Vorzugs- Milch- Käsereibutter
butter ze ritrifugenbutter pasteurisiert unpasteurisiert

Fr. je kg Fr. je kg Fr. je kg Fr. je kg

a) auf den WaffenpZätzen:
bei Bezügen unter 5 kg 10.45 10.— 9.30 9.10
bei Bezügen von 5 kg u. m. 10.35 9.90 9.20 9.—

h) ausserhalb der Waffenplätze
bei Bezügen unter 5 kg 10.60 ' 10.15 9.45 9.25
bei Bezügen von 5 kg u. m. 10.50 10.05 9.35 9.15

Bei Bezügen von modellierter Butter kann ein Zusehlag von 45 Rp. per kg erhoben
werden.

Mi/ch 2 Rp. per Liter unter dem ortsüb/ichen K/einuer/caufspreis für Konsummiich.
Muss die Milch unter besonderen Kosten durch den Lieferanten von auswärts bezo-

gen werden, so kann ausnahmsweise für solche Lieferungen die Preisermässigung auf
1 Rp. per Liter herabgesetzt oder, wenn der Ortspreis ohnehin bescheiden ist, der
volle Kleinverkaufspreis beansprucht werden.

Heu bis Fr. 20.— per J00 kg in Ballen gepresst, franko Kantonnement oder Stallungen
geliefert;
bis Fr. 46.— per /00 kg offen ab Stock.

Stroh bis Fr. 44.50 per 400 kg in Ballen gepresst, franko Kantonnement geliefert;
bis Fr. 7.50 per 400 kg Inlandstroh in Garben, franko Kantonnement geliefert.

Sind Heu und Stroh zu den vorgenannten Richtpreisen nicht erhältlich, so sind diese
Waren frühzeitig beim Oberkriegskommissariat in Bern zu bestellen.

Bern, den 15. Juni 1957
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